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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Gemeindevertretung der Gemeinde Lohme 
(Entscheidung) 17.03.2021 Ö
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 27.01.2021 N

Sachverhalt
Gemäß § 2 (1) des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V (BrSchG M-V) 
haben die Gemeinden als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises den 
abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfestellung in ihrem Gebiet 
sicherzustellen. Dazu ist eine Brandschutzbedarfsplanung zu erstellen und mit 
den amtsangehörigen sowie angrenzenden Gemeinden abzustimmen. Die 
Brandschutzbedarfspläne der Gemeinden und der übergeordnete 
Brandschutzbedarfsplan des Amtes Nord-Rügen wurden durch das Ingenieurbüro 
ISBM GmbH aus Wolgast erstellt. Die Entwürfe wurden den Bürgermeistern und 
Bürgermeisterinnen der Gemeinden sowie den Wehrführern zur Verfügung 
gestellt. Nach Überarbeitung der Entwürfe liegen nun die Endfassungen der 
Brandschutzbedarfspläne vor. Diese sind nun durch die Beschlussorgane zu 
bestätigen.
 
Hinweis: Der Umwelt zu Liebe und um Kopierkosten einzusparen liegt dieser 
Beschlussvorlage nur der gemeindliche Brandschutzbedarfsplan bei. Der 
übergeordnete Brandschutzbedarfsplan des Amtes Nord-Rügen kann in der 
Amtsverwaltung eingesehen bzw. in digitaler Form zur Verfügung gestellt 
werden.

Beschlussvorschlag
 Die Gemeindevertretung Lohme stimmt dem Brandschutzbedarfsplan der 
Gemeinde Lohme zu.

Finanzielle Auswirkungen
Haushaltsmäßige 
Belastung:

Ja:   Nein:   X

Kosten:                                                                                                  € Folgekosten:  €
Sachkonto:  
Stehen die Mittel zur 
Verfügung:                                                        

Ja:    Nein:   

 
 



Anlage/n
1 Lohme
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